
 

 

 
 
Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
 
 
per E-Mail: st4@bmvit.gv.at 
 
 
 
Zl. 13/1 10/219 
 
BMVIT-170.706/0013-II/ST4/2010 
BG, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird (14. FSG-Novelle) 
 
Referent: Dr. Eric Heinke, Rechtsanwalt in Wien 
 
Sehr  geehrte Damen und Herren! 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Übersendung des 
Entwurfes und erstattet dazu folgende 
 

S t e l l u n g n a h m e :  
 
Zu § 2 Abs 1 Z 5 bis 9: 
 
Die vorgeschlagene Fassung normiert: „5. Klasse B: 
a) Kraftwagen mit nicht mehr als acht Plätzen für beförderte Personen außer dem 
Lenkerplatz und mit einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 
3500 kg, 
b) dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 15 kW, sofern der 
Lenker das 21. Lebensjahr vollendet hat, 
c) Krafträder der Klasse A1, wenn der Besitzer der Lenkberechtigung für die Klasse 
B 
aa) seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer gültigen 
Lenkberechtigung für die Klasse B ist, 
bb) sich nicht mehr in der Probezeit gemäß § 4 befindet und 
cc) nachweist, eine praktische Ausbildung im Lenken von derartigen Krafträdern 
absolviert zu haben; 
6. Klasse BE: unbeschadet der Vorschriften über die Typengenehmigung ein 
Zugfahrzeug der Klasse B und einen Anhänger oder Sattelanhänger mit einer 
höchsten zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg; 
7. Klasse C1: Kraftwagen, bei denen die höchstzulässige Gesamtmasse mehr als 
3500 kg aber nicht mehr als 7500 kg beträgt und die nicht unter die Klasse D1 oder 
D fallen; 
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8. Klasse C1E: unbeschadet der Vorschriften über die Typengenehmigung: 
a) ein Zugfahrzeug der Klasse C1 und einen Anhänger oder Sattelanhänger mit einer 
höchsten zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg, sofern die höchste 
zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12000 kg nicht übersteigt, 
b) ein Zugfahrzeug der Klasse B und einen Anhänger oder Sattelanhänger mit einer 
höchsten zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3500 kg, sofern die höchste 
zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12000 kg nicht übersteigt; 
9. Klasse C: 
a) Kraftwagen, bei denen die höchstzulässige Gesamtmasse mehr als 3500 kg 
beträgt und die nicht unter die Klasse D1 oder D fallen, 
b) Sonderkraftfahrzeuge, 
c) Fahrzeuge der Klasse D1 oder D - sofern keine Fahrgäste befördert werden – 
innerhalb Österreichs, wenn dem Lenker die Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
gemäß § 65 KFG 1967 erteilt wurde oder wenn der Lenker das 21. Lebensjahr 
vollendet hat und seit mindestens zwei Jahren im Besitz einer Lenkberechtigung für 
die Klasse C ist und 
aa) es sich entweder um Überprüfungs- oder Begutachtungsfahrten zur Feststellung 
des technischen Zustandes des Fahrzeuges handelt oder 
bb) zum Entfernen eines Busses aus der Gefahrenzone dient;“. 
 
Zum besseren Verständnis durch den Normunterworfenen empfiehlt sich, die 
Zahlenschreibweise im Gesetzesentwurf im Zusammenhang mit der Verwendung 
von Leerzeichen einheitlich zu gestalten: „5. Klasse B: 
a) Kraftwagen mit nicht mehr als acht Plätzen für beförderte Personen außer dem 
Lenkerplatz und mit einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 
500 kg, 
b) dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 15 kW, sofern der 
Lenker das 21. Lebensjahr vollendet hat, 
c) Krafträder der Klasse A1, wenn der Besitzer der Lenkberechtigung für die Klasse 
B 
aa) seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer gültigen 
Lenkberechtigung für die Klasse B ist, 
bb) sich nicht mehr in der Probezeit gemäß § 4 befindet und 
cc) nachweist, eine praktische Ausbildung im Lenken von derartigen Krafträdern 
absolviert zu haben; 
6. Klasse BE: unbeschadet der Vorschriften über die Typengenehmigung ein 
Zugfahrzeug der Klasse B und einen Anhänger oder Sattelanhänger mit einer 
höchsten zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg; 
7. Klasse C1: Kraftwagen, bei denen die höchstzulässige Gesamtmasse mehr als 3 
500 kg aber nicht mehr als 7 500 kg beträgt und die nicht unter die Klasse D1 oder D 
fallen; 
8. Klasse C1E: unbeschadet der Vorschriften über die Typengenehmigung: 
a) ein Zugfahrzeug der Klasse C1 und einen Anhänger oder Sattelanhänger mit einer 
höchsten zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg, sofern die höchste 
zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12 000 kg nicht übersteigt, 
b) ein Zugfahrzeug der Klasse B und einen Anhänger oder Sattelanhänger mit einer 
höchsten zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg, sofern die höchste 
zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12 000 kg nicht übersteigt; 
9. Klasse C: 
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a) Kraftwagen, bei denen die höchstzulässige Gesamtmasse mehr als 3 500 kg 
beträgt und die nicht unter die Klasse D1 oder D fallen, 
b) Sonderkraftfahrzeuge, 
c) Fahrzeuge der Klasse D1 oder D - sofern keine Fahrgäste befördert werden – 
innerhalb Österreichs, wenn dem Lenker die Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
gemäß § 65 KFG 1967 erteilt wurde oder wenn der Lenker das 21. Lebensjahr 
vollendet hat und seit mindestens zwei Jahren im Besitz einer Lenkberechtigung für 
die Klasse C ist und 
aa) es sich entweder um Überprüfungs- oder Begutachtungsfahrten zur Feststellung 
des technischen Zustandes des Fahrzeuges handelt oder 
bb) zum Entfernen eines Busses aus der Gefahrenzone dient;“. 
 
Zu § 24 Abs 3: 
 
Die vorgeschlagene Fassung normiert: „Bei der Entziehung oder Einschränkung der 
Lenkberechtigung kann die Behörde begleitende Maßnahmen (Nachschulung und 
dgl.) oder die Beibringung eines amtsärztlichen Gutachtens über die gesundheitliche 
Eignung anordnen. Die Behörde hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a 
eine Nachschulung anzuordnen:  
1. wenn die Entziehung in der Probezeit (§ 4) erfolgt, 
2. wegen einer zweiten in § 7 Abs. 3 Z 4 genannten Übertretung innerhalb von zwei 
Jahren oder 
3. wegen einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 oder 1a StVO 1960. 
Die Behörde hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a und sofern es sich 
nicht um einen Probeführerscheinbesitzer handelt, bei der erstmaligen Übertretung 
gemäß § 99 Abs. 1b StVO 1960 ein Verkehrscoaching zur Bewusstmachung der 
besonderen Gefahren des Lenkens von Kraftfahrzeugen unter 
Suchtgiftbeeinträchtigung und dessen Folgen, bei Begehung einer Übertretung 
gemäß § 99 Abs. 1b StVO 1960 innerhalb von fünf Jahren ab der Begehung einer 
Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 1960 jedoch eine Nachschulung 
anzuordnen. Im Rahmen des amtsärztlichen Gutachtens kann die Beibringung der 
erforderlichen fachärztlichen oder einer verkehrspsychologischen Stellungnahme 
aufgetragen werden. Bei einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 ist 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a zusätzlich die Beibringung eines von 
einem Amtsarzt erstellten Gutachtens über die gesundheitliche Eignung gemäß § 8 
sowie die Beibringung einer verkehrspsychologischen Stellungnahme anzuordnen. 
Wurde eine dieser Anordnungen innerhalb der festgesetzten Frist nicht befolgt oder 
wurden die zur Erstellung des ärztlichen Gutachtens erforderlichen Befunde nicht 
beigebracht oder wurde die Mitarbeit bei Absolvierung der begleitenden Maßnahme 
unterlassen, so endet die Entziehungsdauer nicht vor Befolgung der Anordnung. 
Wurde von einem Probeführerscheinbesitzer die Anordnung der Nachschulung nicht 
befolgt oder die Mitarbeit bei dieser unterlassen, so ist die Lenkberechtigung bis zur 
Befolgung der Anordnung zu entziehen. Wurde die Anordnung der Absolvierung der 
fehlenden Stufe(n) gemäß § 4c Abs. 2 nicht befolgt oder wurde dabei die Mitarbeit 
unterlassen, so ist die Lenkberechtigung jener Klasse, für die die angeordnete(n) 
Stufe(n) nicht absolviert wurde(n), bis zur Befolgung der Anordnung zu entziehen. 
Eine diesbezügliche Entziehung der Klasse B zieht jedenfalls eine Entziehung der 
Klassen C(C1), CE(C1E), D(D1) und DE(D1E) nach sich.. Die Anordnung der 
begleitenden Maßnahme oder des ärztlichen Gutachtens hat entweder im Bescheid, 
mit dem die Entziehung oder Einschränkung ausgesprochen wird, oder in einem 



4 

gesonderten Bescheid zugleich mit dem Entziehungsbescheid zu erfolgen.Die 
Behörde hat eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb derer das 
Verkehrscoaching zu absolvieren ist. Wird das Verkehrscoaching nicht innerhalb 
dieser Frist absolviert, hat die Behörde die Lenkberechtigung bis zur Befolgung der 
Anordnung zu entziehen.“. 
 
Zum besseren Verständnis durch den Normunterworfenen empfiehlt sich, nach dem 
Satzende nur einen Punkt zu setzen sowie nach Punkten ein Leerzeichen zu setzen: 
„Bei der Entziehung oder Einschränkung der Lenkberechtigung kann die Behörde 
begleitende Maßnahmen (Nachschulung und dgl.) oder die Beibringung eines 
amtsärztlichen Gutachtens über die gesundheitliche Eignung anordnen. Die Behörde 
hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a eine Nachschulung anzuordnen:  
1. wenn die Entziehung in der Probezeit (§ 4) erfolgt, 
2. wegen einer zweiten in § 7 Abs. 3 Z 4 genannten Übertretung innerhalb von zwei 
Jahren oder 
3. wegen einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 oder 1a StVO 1960. 
Die Behörde hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a und sofern es sich 
nicht um einen Probeführerscheinbesitzer handelt, bei der erstmaligen Übertretung 
gemäß § 99 Abs. 1b StVO 1960 ein Verkehrscoaching zur Bewusstmachung der 
besonderen Gefahren des Lenkens von Kraftfahrzeugen unter 
Suchtgiftbeeinträchtigung und dessen Folgen, bei Begehung einer Übertretung 
gemäß § 99 Abs. 1b StVO 1960 innerhalb von fünf Jahren ab der Begehung einer 
Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 1960 jedoch eine Nachschulung 
anzuordnen. Im Rahmen des amtsärztlichen Gutachtens kann die Beibringung der 
erforderlichen fachärztlichen oder einer verkehrspsychologischen Stellungnahme 
aufgetragen werden. Bei einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 ist 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a zusätzlich die Beibringung eines von 
einem Amtsarzt erstellten Gutachtens über die gesundheitliche Eignung gemäß § 8 
sowie die Beibringung einer verkehrspsychologischen Stellungnahme anzuordnen. 
Wurde eine dieser Anordnungen innerhalb der festgesetzten Frist nicht befolgt oder 
wurden die zur Erstellung des ärztlichen Gutachtens erforderlichen Befunde nicht 
beigebracht oder wurde die Mitarbeit bei Absolvierung der begleitenden Maßnahme 
unterlassen, so endet die Entziehungsdauer nicht vor Befolgung der Anordnung. 
Wurde von einem Probeführerscheinbesitzer die Anordnung der Nachschulung nicht 
befolgt oder die Mitarbeit bei dieser unterlassen, so ist die Lenkberechtigung bis zur 
Befolgung der Anordnung zu entziehen. Wurde die Anordnung der Absolvierung der 
fehlenden Stufe(n) gemäß § 4c Abs. 2 nicht befolgt oder wurde dabei die Mitarbeit 
unterlassen, so ist die Lenkberechtigung jener Klasse, für die die angeordnete(n) 
Stufe(n) nicht absolviert wurde(n), bis zur Befolgung der Anordnung zu entziehen. 
Eine diesbezügliche Entziehung der Klasse B zieht jedenfalls eine Entziehung der 
Klassen C(C1), CE(C1E), D(D1) und DE(D1E) nach sich. Die Anordnung der 
begleitenden Maßnahme oder des ärztlichen Gutachtens hat entweder im Bescheid, 
mit dem die Entziehung oder Einschränkung ausgesprochen wird, oder in einem 
gesonderten Bescheid zugleich mit dem Entziehungsbescheid zu erfolgen. Die 
Behörde hat eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb derer das 
Verkehrscoaching zu absolvieren ist. Wird das Verkehrscoaching nicht innerhalb 
dieser Frist absolviert, hat die Behörde die Lenkberechtigung bis zur Befolgung der 
Anordnung zu entziehen.“. 
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Soweit die jeweiligen Erläuterungen bzw Stellungnahme zu den einzelnen 
Bestimmungen dieses Entwurfes. 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag ersucht um entsprechende 
Berücksichtigung dieser Stellungnahme und der aus seiner Sicht notwendigen 
Modifikationen des vorliegenden Gesetzesentwurfes. 
 
 
 

Wien, am 9. Februar 2011 
 
 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
 
 
 
 
 

Dr. Gerhard Benn-Ibler 
Präsident 

 
 
 


